
DynaTech
An der Eiche 4
D-07580 Rückersdorf
Tel.: 036602/501-0
Fax: 036602/501-11

Hinweise zu Finanzierungen:

Was kann finanziert werden:
• alle Geräte und Dienstleistungen aus unserem Sortiment, welche einen Wert von 80,00 Euro

überschreiten.
• Wichtig, es zählt die Gesamtsumme als Grundlage für die Finanzierung. Zubehör,

Dienstleistungen, wie z. B. Gravuren und Versandkosten können mit finanziert werden.

Welche Möglichkeiten bietet DynaTech und welche Kosten entstehen:
• Wir bieten zwei Darlehensvarianten:

Dies entspricht bei beiden Varianten einem anfänglichen effektiven Jahreszins von 9,90 %.

1.) Ratenzahlung auf 6 Monate mit einem Aufschlag von 2,79 % auf den Gesamtbetrag

2.) Ratenzahlung auf 10 Monate mit einem Aufschlag von 4.40 % auf den Gesamtbetrag

Finanzierungsbeispiel : Kaufpreis € 200; Zinsen € 5,58; Gesamtbelastung € 205,58; Rückzahlung in 6 Raten à € 34,26.

Finanzierungsbeispiel : Kaufpreis € 200; Zinsen € 8,80; Gesamtbelastung € 208,80; Rückzahlung in 10 Raten à € 20,88.

Wie sind die Modalitäten bei einer Bestellung:
• Bei Bestellung mitteilen, dass Sie eine Finanzierung über die CC-Bank wünschen.
• Sie erhalten den Darlehensantrag, welchen Sie ausfüllen und unterschrieben mit einer Kopie

des Personalausweises oder Reisepasses sowie einer Kopie der EC-/Maestro-Karte zu uns
zurücksenden.

• Wir kontrollieren Ihren Antrag und übermitteln diesen an die CC-Bank.
• Innerhalb von 24 h nach Eingang bei uns, erhalten wir dann eine entsprechende Ent-

scheidung von der CC-Bank.
• Nach einem positiven Bescheid werden wir umgehend die Lieferung veranlassen.
• Die CC-Bank wird dann entsprechend Ihres Antrages Ihr Konto monatlich mit den

entsprechenden Betrag belasten.

Was ist wichtig für den Erfolg Ihres Antrages:
• Wohnsitz: Deutschland
• Mindestalter: 18 Jahre
• gültiger Personalausweis bzw. Reissepass
• unbefristetes Arbeitsverhältnis oder befristetes Arbeitsverhältnis innerhalb der

Kreditlaufzeit
• es wird empfohlen, eine Kopie der EC-/Maestro-Karte beizulegen

Anlagen:
• Kreditantrag 2fach (beides ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück)

• Darlehensbedingungen 2fach
• Anschriften-Formular mit Checkliste

(beides ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück)

(als Deckblatt zur Rücksendung des Vertrages)



In Höhe des ausgewiesenen Bestellwertes beantrage ich hiermit bei der CC-Bank AG ein Darlehen, unter Anerkennung der folgenden und auf der Rückseite aufgeführten
Finanzierungsregelung sowie den in den Geschäftsräumen der CC-Bank ausliegenden "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Finanzierungsangebot - Bitte unbedingt die gewünschte Laufzeit ankreuzen.

o  6  Monate. Faktor: 2,79 %.  Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis € 200; Zinsen € 5,58; Gesamtbelastung € 205,58; Rückzahlung in 6 Raten à € 34,26.
o 10 Monate. Faktor: 4,40 %.  Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis € 350; Zinsen € 15,40; Gesamtbelastung € 365,40; Rückzahlung in 10 Raten à € 36,54.
                                                   Der effektive Jahreszins beträgt für alle Laufzeiten 9,90%.

Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
Telefon  (02161) 690 76 60
Fax        (02161) 690 77 60CC-Bank Darlehensvertrag

Bestellung bei Fa. DynaTech • Rückersdorf

Produktbezeichnung:

o TI___________________________________             Betrag: ____________________________ Euro

Schule:_________________________________

Verkäuferfirma:

                                         Händler-Code-Nr.

Klasse:_________________________________

Finanzierungsvertrag  -  vom Darlehensnehmer bitte deutlich ausfüllen.

Darlehensnehmer
Name

Straße

PLZ/Wohnort

vorherige Straße/HausNr.

Familienstand/Kinder

Telefon

ec-/Maestro Karten-Nr.

Bank/Institut

Arbeitgeber

beschäftigt als

Angaben nach § 8 GWG1) (s. Rückseite):
Die CC-Bank AG geht davon aus, dass Sie für eigene Rechnung (d.h. nicht im Auftrag oder
in Vertretung eines Dritten) handeln. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie bitte Name
und Anschrift des- bzw. derjenigen an, für dessen  Rechnung Sie handeln.2)

Kontoverbindung  (Lastschrifteinzug ist zwingend erforderlich)
Die monatlichen Raten sollen zu Lasten des u.g. Kontos eingezogen werden:

Konto

bei Kreditinstitut

Zahlungsplan
Die Darlehenssumme soll in monatlichen Raten zurückgezahlt werden

ab 1.  o  /  15.  o   Monat*   ________________________________   200__
Der Kreditnehmer verpflichtet sich, den Gesamtkreditbetrag durch Zahlung der Monats-
raten jeweils zum 1. bzw. 15. eines Monats, erstmalig zu dem oben genannten Datum an
die CC-Bank AG zurückzuzahlen. (* Falls der Monat der Fälligkeit der ersten Rate nicht
angegeben ist, wird dieser in der Darlehensbestätigung mitgeteilt.)

Zahlungsanweisung
Der Darlehensnehmer weist die CC-Bank AG an, den Nettokreditbetrag lt. Bestellschein
bzw. Rechnung an die DynaTech, An der Eiche 4, D-07580 Rückersdorf zu überweisen.

Vorname

Geburtsdatum/-ort

wohnhaft seit

vorherige PLZ/Wohnort

Staatsangehörigkeit

Nettoeinkommen mtl. €

Karte gültig bis

Konto-Nr.

Ort

beschäftigt seit

Bankleitzahl

8

Forderungsabtretung
Der obige Sicherungsgeber tritt hiermit den pfändbaren Teil seiner gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüche auf Arbeitseinkommen jeglicher Art einschließlich Betriebsrenten
und  Ruhegeldansprüche, Arbeitnehmerzulage, laufende Geldleistungen gemäß §53
Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) gegen den jeweiligen Leistungsträger, insbesondere
Ansprüche auf Zahlung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld,
Kurzarbeit- und Schlechtwettergeld (§19 SGB), Leistungen der gesetzlichen Kranken-,
Unfall- und Rentenversicherung an die dies hiermit annehmende CC-Bank AG ab. Die
Abtretung ist begrenzt auf die jeweilige Darlehenssumme (Finanzierungsbetrag zuzüg-
lich Gebühren, Zinsen und Kosten zzgl. einer Pauschale von 15 % auf die vorgenannte
Darlehenssumme). Die Abtretung dient zur Sicherheit der Forderung der CC-Bank AG
aus dem oben angeführten  Darlehensvertrag. Die CC-Bank AG ist berechtigt, die
abgetretenen Ansprüche beim Drittschuldner einzuziehen, wenn der Darlehensnehmer
mit einem Betrag, der mindestens zwei vollen Raten entspricht, im Verzug ist, mindes-
tens zweimal schriftlich gemahnt worden und ihm die Offenlegung der Lohnabtretung
mind. einen Monat zuvor schriftlich angekündigt worden ist. Mit vollständiger Tilgung der
gesicherten Forderung gehen die Ansprüche aus der Abtretung auf die Sicherungsgeber
zurück. Sobald und soweit der Gesamtbetrag der gesicherten Forderung sich nicht nur
vorübergehend um jeweils 20% ermäßigt, ist die CC-Bank AG auf Verlangen des
Sicherungsgebers zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herabset-
zung des Höchstbetrages verpflichtet.

SCHUFA-Klausel
Der Darlehensnehmer willigt nach Maßgabe des umseitig abgedruckten Textes darin
ein, dass die CC-Bank AG Daten des Darlehensvertrages an die zuständige SCHUFA-
Gesellschaft übermittelt. Wegen der Einzelheiten wird auf den umseitig abgedruckten
Text Bezug genommen.

Widerrufsbelehrung
Jeder Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von zwei
Wochen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem
die CC-Bank den Darlehensantrag angenommen hat, sowie dem Darlehensnehmer eine Ver-
tragsurkunde, den schriftlichen Darlehensantrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des
Darlehensantrages mit den jeweils darin enthaltenen gesetzlichen Informationspflichten zur
Verfügung gestellt hat und der Darlehensnehmer von der Annahme des Darlehensantrages
Kenntnis erhalten hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an: CC-Bank AG Kaiserstr. 74, 41061 Mönchengladbach, Telefax: 0 21 61 /
69 07 780; e-mail: service@cc-bank.de.
Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggfs. gezogene
Nutzungen /Wertersatz herauszugeben, an den mit dem Darlehensvertrag verbundenen Kaufver-
trag im Wege des Fernabsatzes (im folgenden: Fernabsatzvertrag) ist der Darlehensnehmer
ebenfalls nicht mehr gebunden. Ist dem Unternehmer aus dem verbundenen Fernabsatzvertrag
das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen, kann sich
der Darlehensnehmer wegen der Rückabwicklung nicht nur an diesen, sondern auch an die CC-
Bank AG halten. Kann der Darlehensnehmer die auf den Abschluss des Fernabsatzvertra-
ges gerichtete Willenserklärung widerrufen, ist sein Widerrufsrecht für den Darlehensver-
trag ausgeschlossen. Der Darlehensnehmer kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30
Tagen nach Abgabe seiner Widerrufserklärung seine Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen
erfüllt. Paketversandfähige Waren sind auf Kosten und Gefahr des Unternehmers zurückzusenden.
Ihre CC-Bank AG

Der Darlehensnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass die CC-Bank AG vor Ablauf der
Widerrufsfrist mit der Vertragserfüllung beginnt. (Nichtzutreffendes bitte streichen.)

Der Darlehensnehmer verzichtet hiermit gemäß §151 BGB auf den Zugang der Annah-
meerklärung durch die CC-Bank AG. Eine Ausfertigung dieses Darlehensvertrages hat
der Darlehensnehmer erhalten.

Datum / Unterschrift des Darlehensnehmers

Originalvertrag Blatt 1 von 4  -  bitte unterschrieben senden an:  CC-Bank AG, Malmedyer Str. 30, 41066 Mönchengladbach

WICHTIG: Bitte unbedingt eine Kopie der gültigen auf den Namen
des Darlehensnehmers lautenden ec-/Maestro- oder Kreditkarte
beifügen, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.
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Identität anhand von Ausweis-Nr.:

o Personalausweis Ausstellende Behörde:

o Reisepass geprüft. Ausstellungsdatum:   

Unterschrift des Einreichers/Prüfers:

mirco
An der Eiche 4
D-07580 Rückersdorf
Tel.: 036602 / 501-0
Fax: 036602/501-11

mirco
dynatech

mirco
  9 7  2 3  4 4



CC-Bank Darlehensvertrag

Darlehensbedingungen
1. Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, der CC-Bank AG einen
Wechsel der Wohnungs- und Geschäftsadresse oder des Arbeitgebers
sofort schriftlich mitzuteilen, bei einer Unterlassung der Mitteilung die
dadurch bedingten Ermittlungskosten der CC-Bank AG zu tragen.
2. Für den Fall, dass dem Darlehensnehmer ein Kündigungsrecht
nach § 489 a I Nr. 2 BGB zusteht, kann das Darlehen nach voll-
ständigem Empfang nach Ablauf von 6 Monaten unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von 3 Monaten ganz oder teilweise zur
vorzeitigen Rückzahlung gekündigt werden. Eine Kündigung des
Darlehensnehmers gemäß § 489 a Abs. 3 BGB gilt als nicht erfolgt,
wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier Wochen
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.
3. Im Falle der vorzeitigen Rückzahlung vergütet die CC-Bank AG
für die vollen Monate, um die sich die Laufzeit verkürzt, die nicht
verbrauchten Darlehensgebühren nach folgender Formel zurück:
berechneter Darlehens-     X                          Restlaufzeit x (Restlaufzeit + 1)
gebührenbetrag            Ursprungslaufzeit x (Ursprungslaufzeit + 1)

Bei Darlehen mit einer abweichenden letzten Rate wird der in
Anspruch genommene Darlehensbetrag taggenau staffelmäßig mit
demnach dem Vertrag sich ergebenden Jahreszinssatz verzinst.
Im Falle der vorzeitigen ganzen oder teilweisen Rückzahlung wird
der ausstehende Restbetrag bis zum Ende des Monats verzinst, in
dem die Rückzahlung erfolgt. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht
zurückvergütet. Eine Rückvergütung von Zinsen für die ersten 9
Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit kann nicht ver-
langt werden, wenn der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten
vor Ablauf dieses Zeitraumes erfüllt.

4. Die gesamte Darlehensschuld kann zur sofortigen Rückzahlung
fällig gestellt werden, wenn der Darlehensnehmer mit mindestens
zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise und mindes-
tens 10 v. H., bei einer Laufzeit des Darlehenvertrages über 3 Jahre
mit 5. v. H. des Nennbetrages des Darlehens in Verzug ist. Die
Gesamtfälligkeit der Restforderung tritt durch Kündigungsschrei-
ben der CC-Bank AG ein. In diesem Fall wird die CC-Bank AG eine
Rückvergütung nicht verbrauchter Darlehensgebühren nach der in
Ziffer 3 angegebenen Formel zum Fälligkeitszeitpunkt vornehmen.
5. Werden fällige monatliche Raten oder bei einer Kündigung das
fällige Netto-Restdarlehen (Forderung nach Rückvergütung gemäß
Ziffer 3) nicht zum Fälligkeitszeitpunkt bezahlt, ist die CC-Bank AG
berechtigt, ihren Verzugsschaden auf die rückständigen Beträge
ab dem Zeitpunkt ihrer jeweiligen Fälligkeit in Rechnung zu stel-
len. In allen Fällen, in denen die CC-Bank AG den Ersatz eines
Schadens geltend macht, bleibt dem Darlehensnehmer der Nach-
weis vorbehalten, ein Schaden sei überhaupt nicht oder wesent-
lich niedriger entstanden.
6) Die CC-Bank AG, Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
(Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 1747) wird vertreten durch den
Vorstand; dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Gerd
Schumeckers. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung
von Bankgeschäften aller Art, mit Ausnahme des Investmentgeschäfts
im Sinne des § 1 Absatz 1 Ziffer 6 des Gesetzes über das Kreditw esen.

7) Der Vertrag kommt durch Angebot des Kunden und durch Annahme
der Bank zu Stande. Die Vertragsanbahnung sowie der Vertragsab-
schluss unterliegen deutschem Recht. Vertragssprache ist Deutsch.
Das zuständige Aufsichtsamt ist die Bundesanstalt für Finanzdiens t-
leistungsaufsicht. Die Umsatzsteuer-IDNr. der CC-Bank AG lautet
DE120492390. Soweit nicht anders angegeben sind Entgelte aus
Finanzdienstleistungen umsatzsteuerfrei.

8) Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Privat-
kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzu-
rufen. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle
beim Bundesverband deutscher Banken, Postfach 040307, 10062
Berlin, zu richten.

Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleis-
tungen
1. Der umseitige Sicherungsgeber tritt hiermit den pfändbaren Teil
seiner gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche auf

     – Arbeitseinkommen jeder Art einschließlich Betriebsrenten und
Ruhegeldansprüche, Provisionsforderungen, Tantiemen, Gewinnbetei-
ligungen, Erfindungsvergütungen, Arbeitnehmersparzulage sowie
Abfindungsansprüche gegen den jeweiligen Arbeitgeber
     – laufende Geldleistungen gemäß § 53 Abs. 3 Sozialgesetzbuch I
(SGB) gegen den jeweiligen Leistungsträger, insbesondere Ansprüche
auf Zahlungen von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfall-
geld, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld (§ 19 SGB), Leistungen der
gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich
eventueller Abfindungen und Beitragsrückerstattungen (§§ 21– 24
SGB)
an die dies hiermit annehmende CC-Bank AG ab.

2. Die Abtretung ist begrenzt auf die jeweilige Darlehenssumme (Finan-
zierungsbetrag zuzüglich Gebühren, Zinsen und Kosten) zuzüglich
einer Pauschale von 15% auf die vorgenannte Darlehenssumme für
eventuelle Ansprüche wegen Zahlungsverzuges und notwendiger
Kosten einer Rechtsverfolgung.

3. Die Abtretung dient zur Sicherung der Forderungen der CC-Bank AG
aus dem umseitigen Darlehensvertrag sowie mit dem Darlehensvertrag
in Zusammenhang stehenden Forderungen, auch soweit sie aus ge-
kündigtem Vertragsverhältnis kommen, und eventueller weiterer Darle-
hensverträge, in die Ansprüche aus dem umseitigen Darlehensvertrag
einfließen.
4. Die CC-Bank AG ist berechtigt, die abgetretenen Ansprüche beim
Drittschuldner einzuziehen, wenn der Darlehensnehmer mit einem
Betrag, der mindestens zwei vollen Raten entspricht, im Verzug ist,
mindestens zweimal schriftlich gemahnt und ihm die Offenlegung der
Abtretung mindestens einen Monat zuvor schriftlich angekündigt wor-
den ist.

5. Mit vollständiger Tilgung der gesicherten Forderungen gehen die
Ansprüche aus der Abtretung auf den Sicherungsgeber zurück. Sobald
und soweit der Gesamtbetrag der gesicherten Forderungen sich nicht
nur vorübergehend um jeweils 20% ermäßigt, ist die CC-Bank AG auf
Verlangen des Sicherungsgebers zu einer Teilfreigabe der Abtretung
durch entsprechende Herabsetzung des o. a. Höchstbetrages ver-
pflichtet. Soweit neben dieser Abtretung weitere Sicherheiten bestellt
sind, ist die CC-Bank AG zu einer weitergehenden Teilfreigabe der
Abtretung nach billigem Ermessen verpflichtet, sofern die verbleibenden
Sicherheiten bei Anwendung ordnungsgemäßer Beleihungsgrundsätze
dem Sicherungsbedürfnis der CC-Bank AG genügen.

SCHUFA-Klausel
Der Darlehensnehmer willigt ein, dass die CC-Bank AG der SCHUFA
HOLDING AG, Hagenauer Strasse 44, 65203 Wiesbaden, Daten über
die Beantragung, die Aufnahme (Darlehensnehmer, Darlehensbetrag,
Laufzeit, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z.B.
vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieses Darlehens über-
mittelt. Unabhängig davon wird die CC-Bank AG der SCHUFA auch
Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbe-
trag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwä-
gung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreien die
Darlehensnehmer die CC-Bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspart-
ner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der
Darlehenswürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspart-
ner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und
Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an
Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leis-
tungen und Lieferungen gegen Darlehen gewähren. Die SCHUFA stellt
personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuld-
nerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung
von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend
einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert
zur Beurteilung des Darlehensrisikos mitteilen (Score-Verfahren).
Der Darlehensnehmer kann Auskunft bei der SCHUFA über die sie
betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt,
das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA
lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 60 05 09, 44845
Bochum.
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056
Hannover.

Geldwäschegesetz (GWG)
1) Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz)
2) Name und Anschrift desjenigen, für dessen Rechnung das Konto
geführt wird, sind separat aufzuzeichnen.

Originalvertrag Blatt 2 von 4  -  bitte senden an:  CC-Bank AG, Malmedyer Str. 30, 41066 Mönchengladbach

Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
Telefon  (02161) 690 76 60
Fax        (02161) 690 77 60

Widerruft der Darlehensnehmer fristgemäß seine auf den Ab-
schluss dieses Vertrages gerichtete Willenserklärung, gilt der
Widerruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen zwei
Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Aus-
zahlung des Darlehens zurückzahlt.
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Kopie Kunde  Blatt 3 von 4  -  zum Verbleib

In Höhe des ausgewiesenen Bestellwertes beantrage ich hiermit bei der CC-Bank AG ein Darlehen, unter Anerkennung der folgenden und auf der Rückseite aufgeführten
Finanzierungsregelung sowie den in den Geschäftsräumen der CC-Bank ausliegenden "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Finanzierungsangebot - Bitte unbedingt die gewünschte Laufzeit ankreuzen.

o  6  Monate. Faktor: 2,79 %.  Finanzierungsbeispiel : Kaufpreis € 200; Zinsen € 5,58; Gesamtbelastung € 205,58; Rückzahlung in 6 Raten à € 34,26.
o 10 Monate. Faktor: 4,40 %.  Finanzierungsbeispiel: Kaufpreis € 350; Zinsen € 15,40; Gesamtbelastung € 365,40; Rückzahlung in 10 Raten à € 36,54.
                                                   Der effektive Jahreszins beträgt für alle Laufzeiten 9,90%.

Finanzierungsvertrag  -  vom Darlehensnehmer bitte deutlich ausfüllen.

Darlehensnehmer
Name

Straße

PLZ/Wohnort

vorherige Straße/HausNr.

Familienstand/Kinder

Telefon

ec-/Maestro Karten-Nr.

Bank/Institut

Arbeitgeber

beschäftigt als

Angaben nach § 8 GWG1) (s. Rückseite):
Die CC-Bank AG geht davon aus, dass Sie für eigene Rechnung (d.h. nicht im Auftrag oder
in Vertretung eines Dritten) handeln. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie bitte Name
und Anschrift des- bzw. derjenigen an, für dessen  Rechnung Sie handeln.2)

Kontoverbindung  (Lastschrifteinzug ist zwingend erforderlich)
Die monatlichen Raten sollen zu Lasten des u.g. Kontos eingezogen werden:

Konto

bei Kreditinstitut

Zahlungsplan
Die Darlehenssumme soll in monatlichen Raten zurückgezahlt werden

ab 1.  o  /  15.  o   Monat*   ________________________________   200__
Der Kreditnehmer verpflichtet sich, den Gesamtkreditbetrag durch Zahlung der Monats-
raten jeweils zum 1. bzw. 15. eines Monats, erstmalig zu dem oben genannten Datum an
die CC-Bank AG zurückzuzahlen. (* Falls der Monat der Fälligkeit der ersten Rate nicht
angegeben ist, wird dieser in der Darlehensbestätigung mitgeteilt.)

Zahlungsanweisung
Der Darlehensnehmer weist die CC-Bank AG an, den Nettokreditbetrag lt. Bestellschein
bzw. Rechnung an die DynaTech, An der Eiche 4, D-07580 Rückersdorf zu
überweisen.

Vorname

Geburtsdatum/-ort

wohnhaft seit

vorherige PLZ/Wohnort

Staatsangehörigkeit

Nettoeinkommen mtl. €

Karte gültig bis

Konto-Nr.

Ort

beschäftigt seit

Bankleitzahl

8

Forderungsabtretung
Der obige Sicherungsgeber tritt hiermit den pfändbaren Teil seiner gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüche auf Arbeitseinkommen jeglicher Art einschließlich Betriebsrenten
und  Ruhegeldansprüche, Arbeitnehmerzulage, laufende Geldleistungen gemäß §53
Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) gegen den jeweiligen Leistungsträger, insbesondere
Ansprüche auf Zahlung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfallgeld,
Kurzarbeit- und Schlechtwettergeld (§19 SGB), Leistungen der gesetzlichen Kranken-,
Unfall- und Rentenversicherung an die dies hiermit annehmende CC-Bank AG ab. Die
Abtretung ist begrenzt auf die jeweilige Darlehenssumme (Finanzierungsbetrag zuzüg-
lich Gebühren, Zinsen und Kosten zzgl. einer Pauschale von 15 % auf die vorgenannte
Darlehenssumme). Die Abtretung dient zur Sicherheit der Forderung der CC-Bank AG
aus dem oben angeführten  Darlehensvertrag. Die CC-Bank AG ist berechtigt, die
abgetretenen Ansprüche beim Drittschuldner einzuziehen, wenn der Darlehensnehmer
mit einem Betrag, der mindestens zwei vollen Raten entspricht, im Verzug ist, mindes-
tens zweimal schriftlich gemahnt worden und ihm die Offenlegung der Lohnabtretung
mind. einen Monat zuvor schriftlich angekündigt worden ist. Mit vollständiger Tilgung der
gesicherten Forderung gehen die Ansprüche aus der Abtretung auf die Sicherungsgeber
zurück. Sobald und soweit der Gesamtbetrag der gesicherten Forderung sich nicht nur
vorübergehend um jeweils 20% ermäßigt, ist die CC-Bank AG auf Verlangen des
Sicherungsgebers zu einer Teilfreigabe der Abtretung durch entsprechende Herabset-
zung des Höchstbetrages verpflichtet.

SCHUFA-Klausel
Der Darlehensnehmer willigt nach Maßgabe des umseitig abgedruckten Textes darin
ein, dass die CC-Bank AG Daten des Darlehensvertrages an die zuständige SCHUFA-
Gesellschaft übermittelt. Wegen der Einzelheiten wird auf den umseitig abgedruckten
Text Bezug genommen.

Widerrufsbelehrung
Jeder Darlehensnehmer kann seine Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von zwei
Wochen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem
die CC-Bank den Darlehensantrag angenommen hat, sowie dem Darlehensnehmer eine Ver-
tragsurkunde, den schriftlichen Darlehensantrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des
Darlehensantrages mit den jeweils darin enthaltenen gesetzlichen Informationspflichten zur
Verfügung gestellt hat und der Darlehensnehmer von der Annahme des Darlehensantrages
Kenntnis erhalten hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an: CC-Bank AG Kaiserstr. 74, 41061 Mönchengladbach, Telefax: 0 21 61 /
69 07 780; e-mail: service@cc-bank.de.
Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggfs. gezogene
Nutzungen /Wertersatz herauszugeben, an den mit dem Darlehensvertrag verbundenen Kaufver-
trag im Wege des Fernabsatzes (im folgenden: Fernabsatzvertrag) ist der Darlehensnehmer
ebenfalls nicht mehr gebunden. Ist dem Unternehmer aus dem verbundenen Fernabsatzvertrag
das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen, kann sich
der Darlehensnehmer wegen der Rückabwicklung nicht nur an diesen, sondern auch an die CC-
Bank AG halten. Kann der Darlehensnehmer die auf den Abschluss des Fernabsatzvertra-
ges gerichtete Willenserklärung widerrufen, ist sein Widerrufsrecht für den Darlehensver-
trag ausgeschlossen. Der Darlehensnehmer kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30
Tagen nach Abgabe seiner Widerrufserklärung seine Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen
erfüllt. Paketversandfähige Waren sind auf Kosten und Gefahr des Unternehmers zurückzusenden.
Ihre CC-Bank AG

Der Darlehensnehmer stimmt ausdrücklich zu, dass die CC-Bank AG vor Ablauf der
Widerrufsfrist mit der Vertragserfüllung beginnt. (Nichtzutreffendes bitte streichen.)

Der Darlehensnehmer verzichtet hiermit gemäß §151 BGB auf den Zugang der Annah-
meerklärung durch die CC-Bank AG. Eine Ausfertigung dieses Darlehensvertrages hat
der Darlehensnehmer erhalten.

Datum / Unterschrift des Darlehensnehmers

WICHTIG: Bitte unbedingt eine Kopie der gültigen auf den Namen
des Darlehensnehmers lautenden ec-/Maestro- oder Kreditkarte
beifügen, da sonst keine Bearbeitung möglich ist.

Identität anhand von Ausweis-Nr.:

o Personalausweis Ausstellende Behörde:

o Reisepass geprüft. Ausstellungsdatum:   

Unterschrift des Einreichers/Prüfers:S
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CC-Bank Darlehensvertrag

Darlehensbedingungen
1. Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, der CC-Bank AG einen
Wechsel der Wohnungs- und Geschäftsadresse oder des Arbeitgebers
sofort schriftlich mitzuteilen, bei einer Unterlassung der Mitteilung die
dadurch bedingten Ermittlungskosten der CC-Bank AG zu tragen.
2. Für den Fall, dass dem Darlehensnehmer ein Kündigungsrecht
nach § 489 a I Nr. 2 BGB zusteht, kann das Darlehen nach voll-
ständigem Empfang nach Ablauf von 6 Monaten unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von 3 Monaten ganz oder teilweise zur
vorzeitigen Rückzahlung gekündigt werden. Eine Kündigung des
Darlehensnehmers gemäß § 489 a Abs. 3 BGB gilt als nicht erfolgt,
wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zweier Wochen
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.
3. Im Falle der vorzeitigen Rückzahlung vergütet die CC-Bank AG
für die vollen Monate, um die sich die Laufzeit verkürzt, die nicht
verbrauchten Darlehensgebühren nach folgender Formel zurück:
berechneter Darlehens-     X                          Restlaufzeit x (Restlaufzeit + 1)

gebührenbetrag            Ursprungslaufzeit x (Ursprungslaufzeit + 1)

Bei Darlehen mit einer abweichenden letzten Rate wird der in
Anspruch genommene Darlehensbetrag taggenau staffelmäßig mit
demnach dem Vertrag sich ergebenden Jahreszinssatz verzinst.
Im Falle der vorzeitigen ganzen oder teilweisen Rückzahlung wird
der ausstehende Restbetrag bis zum Ende des Monats verzinst, in
dem die Rückzahlung erfolgt. Die Bearbeitungsgebühr wird nicht
zurückvergütet. Eine Rückvergütung von Zinsen für die ersten 9
Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit kann nicht ver-
langt werden, wenn der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten
vor Ablauf dieses Zeitraumes erfüllt.

4. Die gesamte Darlehensschuld kann zur sofortigen Rückzahlung
fällig gestellt werden, wenn der Darlehensnehmer mit mindestens
zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise und mindes-
tens 10 v. H., bei einer Laufzeit des Darlehenvertrages über 3 Jahre
mit 5. v. H. des Nennbetrages des Darlehens in Verzug ist. Die
Gesamtfälligkeit der Restforderung tritt durch Kündigungsschrei-
ben der CC-Bank AG ein. In diesem Fall wird die CC-Bank AG eine
Rückvergütung nicht verbrauchter Darlehensgebühren nach der in
Ziffer 3 angegebenen Formel zum Fälligkeitszeitpunkt vornehmen.
5. Werden fällige monatliche Raten oder bei einer Kündigung das
fällige Netto-Restdarlehen (Forderung nach Rückvergütung gemäß
Ziffer 3) nicht zum Fälligkeitszeitpunkt bezahlt, ist die CC-Bank AG
berechtigt, ihren Verzugsschaden auf die rückständigen Beträge
ab dem Zeitpunkt ihrer jeweiligen Fälligkeit in Rechnung zu stel-
len. In allen Fällen, in denen die CC-Bank AG den Ersatz eines
Schadens geltend macht, bleibt dem Darlehensnehmer der Nach-
weis vorbehalten, ein Schaden sei überhaupt nicht oder wesent-
lich niedriger entstanden.
6) Die CC-Bank AG, Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
(Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 1747) wird vertreten durch den
Vorstand; dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Gerd
Schumeckers. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung
von Bankgeschäften aller Art, mit Ausnahme des Investmentgeschäfts
im Sinne des § 1 Absatz 1 Ziffer 6 des Gesetzes über das Kreditw esen.

7) Der Vertrag kommt durch Angebot des Kunden und durch Annahme
der Bank zu Stande. Die Vertragsanbahnung sowie der Vertragsab-
schluss unterliegen deutschem Recht. Vertragssprache ist Deutsch.
Das zuständige Aufsichtsamt ist die Bundesanstalt für Finanzdiens t-
leistungsaufsicht. Die Umsatzsteuer-IDNr. der CC-Bank AG lautet
DE120492390. Soweit nicht anders angegeben sind Entgelte aus
Finanzdienstleistungen umsatzsteuerfrei.

8) Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Privat-
kunden die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzu-
rufen. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle
beim Bundesverband deutscher Banken, Postfach 040307, 10062
Berlin, zu richten.
.
Abtretung von Ansprüchen auf Arbeitseinkommen und Sozialleis-
tungen
1. Der umseitige Sicherungsgeber tritt hiermit den pfändbaren Teil
seiner gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche auf

     – Arbeitseinkommen jeder Art einschließlich Betriebsrenten und
Ruhegeldansprüche, Provisionsforderungen, Tantiemen, Gewinnbetei-
ligungen, Erfindungsvergütungen, Arbeitnehmersparzulage sowie
Abfindungsansprüche gegen den jeweiligen Arbeitgeber
     – laufende Geldleistungen gemäß § 53 Abs. 3 Sozialgesetzbuch I
(SGB) gegen den jeweiligen Leistungsträger, insbesondere Ansprüche
auf Zahlungen von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Konkursausfall-
geld, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld (§ 19 SGB), Leistungen der
gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung einschließlich
eventueller Abfindungen und Beitragsrückerstattungen (§§ 21– 24
SGB)
an die dies hiermit annehmende CC-Bank AG ab.

2. Die Abtretung ist begrenzt auf die jeweilige Darlehenssumme (Finan-
zierungsbetrag zuzüglich Gebühren, Zinsen und Kosten) zuzüglich
einer Pauschale von 15% auf die vorgenannte Darlehenssumme für
eventuelle Ansprüche wegen Zahlungsverzuges und notwendiger
Kosten einer Rechtsverfolgung.

3. Die Abtretung dient zur Sicherung der Forderungen der CC-Bank AG
aus dem umseitigen Darlehensvertrag sowie mit dem Darlehensvertrag
in Zusammenhang stehenden Forderungen, auch soweit sie aus ge-
kündigtem Vertragsverhältnis kommen, und eventueller weiterer Darle-
hensverträge, in die Ansprüche aus dem umseitigen Darlehensvertrag
einfließen.
4. Die CC-Bank AG ist berechtigt, die abgetretenen Ansprüche beim
Drittschuldner einzuziehen, wenn der Darlehensnehmer mit einem
Betrag, der mindestens zwei vollen Raten entspricht, im Verzug ist,
mindestens zweimal schriftlich gemahnt und ihm die Offenlegung der
Abtretung mindestens einen Monat zuvor schriftlich angekündigt wor-
den ist.

5. Mit vollständiger Tilgung der gesicherten Forderungen gehen die
Ansprüche aus der Abtretung auf den Sicherungsgeber zurück. Sobald
und soweit der Gesamtbetrag der gesicherten Forderungen sich nicht
nur vorübergehend um jeweils 20% ermäßigt, ist die CC-Bank AG auf
Verlangen des Sicherungsgebers zu einer Teilfreigabe der Abtretung
durch entsprechende Herabsetzung des o. a. Höchstbetrages ver-
pflichtet. Soweit neben dieser Abtretung weitere Sicherheiten bestellt
sind, ist die CC-Bank AG zu einer weitergehenden Teilfreigabe der
Abtretung nach billigem Ermessen verpflichtet, sofern die verbleibenden
Sicherheiten bei Anwendung ordnungsgemäßer Beleihungsgrundsätze
dem Sicherungsbedürfnis der CC-Bank AG genügen.

SCHUFA-Klausel
Der Darlehensnehmer willigt ein, dass die CC-Bank AG der SCHUFA
HOLDING AG, Hagenauer Strasse 44, 65203 Wiesbaden, Daten über
die Beantragung, die Aufnahme (Darlehensnehmer, Darlehensbetrag,
Laufzeit, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z.B.
vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieses Darlehens über-
mittelt. Unabhängig davon wird die CC-Bank AG der SCHUFA auch
Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Forderungsbe-
trag nach Kündigung) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwä-
gung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Insoweit befreien die
Darlehensnehmer die CC-Bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspart-
ner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der
Darlehenswürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspart-
ner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und
Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an
Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leis-
tungen und Lieferungen gegen Darlehen gewähren. Die SCHUFA stellt
personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuld-
nerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung
von Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend
einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert
zur Beurteilung des Darlehensrisikos mitteilen (Score-Verfahren).
Der Darlehensnehmer kann Auskunft bei der SCHUFA über die sie
betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthält ein Merkblatt,
das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA
lautet:
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 60 05 09, 44845
Bochum.
SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056
Hannover.

Geldwäschegesetz (GWG)
1) Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
(Geldwäschegesetz)
2) Name und Anschrift desjenigen, für dessen Rechnung das Konto
geführt wird, sind separat aufzuzeichnen.

Kopie Kunde  Blatt 4 von 4  -  zum Verbleib

Widerruft der Darlehensnehmer fristgemäß seine auf den Ab-
schluss dieses Vertrages gerichtete Willenserklärung, gilt der
Widerruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen zwei
Wochen entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Aus-
zahlung des Darlehens zurückzahlt.
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Anschriften-Formular
(einfach als Deckblatt benutzen,

damit geht die Rücksendung schneller)
Vor- und Zunahme:

Straße:

Postleitzahl: / Ort:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Auftragsnummer:

Kunden-Nr.:

ANTWORT

Darlehensantrag CC-Bank

DynaTech
c/o CC-Bank-Finanzierung
An der Eiche 4

D-07580 Rückersdorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit sende ich Ihnen die Unterlagen für den Darlehensantrag bei der CC-Bank ausgefüllt
und vollständig zurück.

Darlehensantrag ausgefüllt und unterschrieben (2fach)

Kopie EC-/Maestro-Karte

Kopie des gültigen Pesonalausweises oder Reisepasses

• Wohnsitz: Deutschland
• Mindestalter: 18 Jahre
• unbefristetes Arbeitsverhältnis oder befristetes Arbeitsverhältnis innerhalb der Kreditlaufzeit

Checkliste:




